
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/1/22 3Ob158/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1969

Norm

EO §294 M2

EO §308 B

KO §10

KO §81 ff

Rechtssatz

§ 10 KO steht einer Exekutionsführung nach den §§ 294 4 EO, wobei Drittschuldner eine Konkursmasse ist, nicht

entgegen. Das Zahlungsverbot ist nur an den Masseverwalter im Konkurs über das Vermögen des Drittschuldners,

nicht auch noch an die Konkursmasse selbst zu richten.

Entscheidungstexte

3 Ob 158/68
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